
SONDERBAUVORSCHRIFTEN 

I l Zweck 

Der vorHegende Gestaltungsplan bezweckt die Erstellung einer gut ins 
Orts- und Quartierbild eingebetteten Wohnüberbauung von hoher Wohn- und 
Siedlungsqualität. 

I 2 Gt>lt ungslx~eich 

L>er < ;estaltungsplan und die Sonderbauvorschriften gelten für das im 
~ .~stalt ungsplan durch eine punktierte Linie gekennzeichnete Gebiet. 

1 l Stellung dt·r Bauordnung 

Soweit ule Souderbauvorschriften nichts anderes bestimmen, gelten die 
Bau und Zonenvors.-hrlftt>n der Gemeinde und die einschlägigen kantonalen 
f\auvw s• hrlft Pn 

I 4 Nutzung 

f h•11 vom Pl an erfasste Gebiet ist eine Wohnzone. Zugelassen sind 
Wohnbautt·rr sowie Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe, die entsprechend den 
ör tlr• lu•n Verhäl tnissen nicht stören. 

I S Auw1ützung 

Es gil t drt- im Gestaltungsplan ausgewiesene Bruttogeschossfläche. 

0 6 M~vorschriften 

I >as max u•utle Au.c;mass ober- und unterirdischer Bauten ergibt sich aus 
.J,·n im Plan eingetragt>nen Baubereichen, zusätzlichen im Plan eingetragenen 
\i Beschraulumgen (Gebäudetiefe) und den zulässigen Geschosszahlen. Diese 
d tJJ t cn u111.-r VorhPhalt von § 7 nicht überschritten werden. Eine 
Unter<>chreituug ist :,oweit im Plan nicht ausgeschlossen - zulässig, sofern 
dadurcl• weder öffentliche noch achtenswerte nachbarliche Interessen verletzt 
-.erden und der l 'lan dadurch nicht in den Grundzügen verändert wird. 

I 1 I< h~inbauten 

I )te Baubehördt· kann öffentliche oder allgernein zugängliche Kleinbauten 
bis 20 rn2 <~rundfl8d1e, die als eingeschossige An- und Nebenbauten errichtet 
weniPn, im Ralunen der übri gen baupolizeiliehen Bestimmungen auch ausserhalb 
df"t 1m Plan fesqwit•gten Baubereiche zulassen. 

I 8 Grenl' Wld GebäudeabstAnde 

Siehe Gesta ltungsplan 

I 9 t 1 .... hlless~ 

l)lt> F&r1r ·t·r k t'hr::.er~chll essung ist nur im Bereich der im Gestaltungsplan 
~It· ~ ' ., .• t .. ~. f ta~ ''• , z. ,a:;sig . 

lwot•rl~<li ll de.!> (,eJ,ungsbcreiche..s sind alle Privaterschliessungsanlagen von 
dt>ii l,r· .. :)(1~ . r ,: ilil·•·rn zu erstellen und zu unterhalten. 

tJ,;f eme bC'hindertengerechte Ausgestaltung der 
1,; l~ der Lebergangsbereiche zu den Erdgeschossen zu 

, rw H.1rrwn·n und Hindernisse filr Behinderte sind zu 
• J, n 

I 1 0 C'o4'wAs.<;('..rsdm t 1 

F.s ~Piten die einschlägigen Bedingungen des Nutzungsplanes 
"t.rundwa&-.Prschut7zorw (~heid", RRB 811 vom 19. März 1985. 

Die < ;<>bauddundat Ionen dürfen gernäss Schutzzonenreglement nicht 
t iPfPr als ~ m ok 1 f'l rain, ln jedem Fall aber nicht tiefer als die Kote 409.60 
m . ü . M . 8f'&ründet werdr11 

I II (~cin.ow::hart~anlagPn 

Dlf' unf' rngcsdu ankte Benützung aller gemeinsamen Einrichtungen wie 
Wl·gc, l'lät ' *'• Parklerungsanlagen. Kinderspielräume und -plätze und dgl. ist zu 
<h:ld<'rl. Der Unter halt. Ist durch d1e jeweils berechtigten Grundeigentümer zu 
übernehmen. Dins ist alt~ öffent I ich rechtliche Eigenturnsbeschränkung im 
(; rundbuch anz uuwrkcn . 

Im Falle einer Abparzelilerung Ist diese Anmerkung auf das neue 
(;roHui:.Uwk zu übertragen. 

I 12 Kehrichtbeseitigung 

Die Kehrichtbeseitigung hat zentralisiert zu erfolgen. Es sind 
ausrrlf"hende, gegen aussen abgeschirmte Abstellplätze für Container vorzusehen 
oder f'mtsprechende Plätze für Container-Uebergabe einzurichten. 

I 11 Kompostlerung 

Für die Kornpostierung der Grünabfälle ist an geeigneter Stelle ein 
Quartier Kompostplat7. gernäss Richtlinien des Wangner Kompostlerkonzeptes zu 
~rc;tellPrJ. 

I I 4 AU81l8hmen 

Die Baukommission kann im Interesse einer besseren ästhetischen oder 
wohnhy~tienlschen Lösung gerlngfügige Abweichungen vom Plan und von einzelnen 
""'~r ße.-;tlmmungen zulassen, wenn das Konzept der Ueberbauung erhalten 
bl~•ht. keine zwingenden kantonalen Bestimmungen verletzt werden und die 
"lffem llr:Mn und achtenswerten nachbarlichen Interessen gewahrt bleiben. 

I I 5 lnkrafttretR..n 

Der Gestaltungsplan und die Sonderbauvorschriften treten mit der 
r ~~hmi~lJOg durch den Regierungsrat in Kraft. 


